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Bebau_ungsplan mit mtegnertem Grungrdnungsplan .Nr. 27 "Am Kurpark Festsetzungen durch Text Verfahrensvermerke
Gemeinde: Wallgau, Landkreis: Garmisch - Partenkirchen _
4, Bauweise 3) Auf privaten Grundstiicksflachen ist je angefangene 300 m? ein Baum zu pflanzen.
Praambel: 4.1 Zulassig sind Einzel- und Doppelhauser o . :
Die Gemeinde Wallgau erlasst gem. § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 4.9 Abstandsflichen: Es gilt die Sat iber abweichende Male der Abstandstiefe der G ind Pflanzqualitat: Laubbaum: Hochstamm 2xv. 0.B., STU mind. 10-12 cm
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. |, 3634) zuletzt geéndert durch Art. 1 BaulandmobilisierungsG vom : el e e it Fasena - cienende Mabe der Abstancstete der memeinde Obstbaum: Halb- bzw. Hochstamm 2xv. 0.B., STU mind. 8-10 cm 1 Aufstellunasbeschluss: 91.03.2024
14.06.2021, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt geéndert durch § 4 des 9 J gutg 9 Ao e 132 ' g : O
Gesetzes vom 25.05.2021, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom rten: gem. Liste 13. 2. BekanntmaChung Aufstellungsbeschluss. 25.07.2024
21.11.2017 zuletzt geandert durch Art. 2 BaulandmobilisierungsG vom 14.06.2021 und Art. 23 der 5. Maf der Nutzung 4) Einfriedungen sind auf mindestens 30 % ihrer Lénge mit heimischen Stréuchern aus der Artenliste 3. Bekanntmachung FZ Offent. Auslegung 25.07.2024
Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt gedndert durch § 1 des Gesetzes vom | 5.1 Hauptnutzung: Die max. zuldssige GRZ ist mit 0,2 festgesetzt. (vgl. Pkt.13.2) zu hinterpflanzen. Der Pflanzabstand zum Zaun hat dabei mindestens 50 cm zu 4 Beteiliguna der Traaer offentl. Belanae per mail: 25.07.2024
09.03.2021 den Bebauungsplan "Am Kurpark", Bauteile wie eingeschossige Erker, Balkone, Auldentreppen (auch solche, die nach Art. 6 Abs. 6 betragen. Um Nachbarschaftsrecht einzuhalten, sind die Gehdlze in Zaunnahe bei Bedarf auf eine ' . g ) g - g i ' gep ' DN
bestehend aus Zeichnungs- und Textteilals Satzung. BayBO untergeordnet sind) sowie Terrassen diirfen diese GRZ um 25% iiberschreiten. max. Hohe von 2,00 m einzukiirzen. 5. Fruhzeitige Beteiligung : 02.08.2024 - 02.09.2024
Die Neuaufstellung betrifft den als Geltungsbereich abgegrenzten Bereich. Fir ein Einzelgebaude darf eine GR (Grundflache) von 190 m? nicht Gberschritten werden. 13.2 Artenliste (Gehslze): Es sind Gebictse tocht Horkiint g 0. Abwégungsbeschlijsse frijhzeitige Betei"gung: 17.10.2024
Bestandteil dieser Satzung sind folgende értliche Satzungen: Nebenanlagen nach §19 Abs.4 BauNVO: : enliste (Geholze): Es sind nur Gebietseigene (autochtone) Herkiinfte zu verwenden. 7 Bekanntmachuna Auslequna: 06.12.2024
1. Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Wallgau in der jeweils giiltigen Fassung Nfabenanlagen gem. §1"9 Abs..4 dur_fen_auch aulRerhalb fier Baufe_nster errichtet werden. Biume: : ” Y y "g g: _ Lle
2. Satzung liber abweichende MaRe der Abstandstiefe (Abstandfldchensatzung) in der jeweils giiltigen Diese Nebenanlagen dirfen die zulassige GR um 80% Uberschreiten 8.  Beteiligung der Trager offentl. Belange per mail: 05.12.2024
Fassung (z.B. GR Haupmutzung* =140 m? + 25% = 175m?, d.h. Nebenanlagen dirfen 175 m? * 80 % = 140 m? Acer platanoides Spitzahorn x . _
erreichen] roor pseudoplatanus Bergaorn 9. Offentl. Auslegung 13.12.2024 - 17.01.2025
Betula pendul Sand-Birk 10.  Abwagungsbeschlisse Auslegung: 20.02.2025
. i . ] MaRgeblich fiir die Berechnung der GR ist die anrechenbare Grundstiicksflache. etula penduia ana-birke 11 Sat beschluss: 20.02.2025
Zeichenerklarung der Planzeichnung: o . - ) _ Fagus silvatica Rotbuche . Dalzungsbeschluss: U2,
52 Die maximale Wandhdhe, gemessen von der natlrlichen Gelandeoberkante bis Oberkante FuRpfette Prunus avium Vogelkirsche
B darf im Mittel 6,40 m betragen. unus aviu !
1. Fur die FeStsetzungen ) o Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche
53 Es sind 2 Vollgeschosse zulassig. " ] .
1.1, Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) . . . . L . S _ . Tilia cordata Winterlinde
allgemein zuléssig sind die Nutzungen nach Abs. 2 Pkt. 1 u. 2; 54 Die maRRgebliche Grundsticksflache fur die GR-Ermittlung betrifft die Flachen innerhalb der einzelnen Tilia platyphyllos Sommerlinde
1) Wohngebaude Grundstuicke, die nicht mit Geh- und Fahrtrechten bzw. Verkehrsflachen oder Griinflachen Uberlagert
2) die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- u. sind. Ansonsten gelten die gesetzlichen Regelungen. Obstbaume, an Héhenlage von 900m i.NN angepasste Sorten; vorzugsw. Hochstamme
Speisewirtschaften, sowie nichtstérende Handwerksbetriebe Straucher:
Ausnahmswelse konnen zugelassen werden vl. Abs. 3 PKt. 1u. 2 6. Groke eines BauQrundStUCkS Amelanchier ovalis Echte Felsenbirne Sambucus nigra Schwarzer Holunder Wa”gaU’ den Bastian Eiter (1- Burgermelster)
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, MindestgroRRe eines Baugrundstiicks muss 600 m? betragen. Berberi loari Berberit Samb Traubenholund Sieqel
2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe erberis vulgaris erberitze amb. racemosa raubenholunder g
nicht zuldssig bzw. auch ausnahmsweise nicht zulassig sind: . Corylus avellana Haselnuss Viburnum lantana Wolliger Schneeball
> Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche u. 7. Stellplatze Crataegus monogyna Eingrifflig. Weildorn Viburnum opulus Wasser-Schneeball
sportliche Zwecke Es gilt die Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Wallgau in der jeweils giiltigen Fassung. Frangula alnus Faulbaum
> Anlagen fur Verwaltungen Ligustrum vulgare Liguster
Z ?artfr:bﬁubetnebe 8. Gestaltung Lonicera xylosteum Heckenkirsche
ankstefien . . . . L Rosa arvensis Kriechende Rose
Es gilt die Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Wallgau in der jeweils guiltigen Fassung. R i H R .
[ 1 12 Baugrenze osa canina unds-Rose Bekanntmachung geméR §10 Abs. 3 BauGB am . .2025
L . 9 Geland Rosa pendulina Alpen-Rose
E 1.3 offentliche Verkehrsflache . elande ) Rubus idaeus Himbeere
E 14 priv. Verkehrsflache 9.1 Bei der Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen ist der natlrliche Gelandeverlauf zu erhalten Salix aurita Ohr-Weide
7] 15 Orisrandzone bzw. wieder herzustellen. Eine Ausnahme bilden die Bereiche innerhalb der Baugrenze sowie Salix caprea Salweide Der Bebaungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im
' Zugéange und Zufahrten. Hier sind Aufschittungen und Abgrabungen von jeweils max. 0,5 m Sambucus nigra Schwarzer Holunder . o : ¥ :
ausgehend vom Urgelande zuldssig. Entstehende Geléndespriinge sind als begriinte Béschungen Rathaus .ZU Jedermanns Einsicht b.ereltgehalten' Uber de_n Inhalt wird auf VerIangen Auskunft
Sonstige Planzeichen mit eine max. H6he von 0,5 m und einer max. Neigung von 1: 1,5 auszubilden. Stiitzmauern sind 14 Textliche Hinweise erteilt. Mit der BekanntmaChung tritt der BeabuungSplan in Kraft.
nicht zuléssig. ' Auf die Rechtsfolgen der §§ 44, 214 und 215 BauGB wurde hingewiesen.
E:} 1.6 Grenze des Geltungsbereichs 9.2 Gebaude, die aufgrund der Hanglage ins Geldnde einschneiden, sind bis 25 cm ber Gelande
17 Geh- und Fahrtrechte, It. Einschriebe im Plan zugunsten der jeweiligen Eigentiimer kgnst_ruktiv S0 zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflachlich abflieRendes Wasser nicht 14.1 Der Meldepflicht nach BayDSchG Art. 8 Abs. 1-2 ist ggii. dem BLfD oder der Unteren
der benannten FLNm. emQrmgen kann. , , , o Denkmalschutzbehérde bei evtl. zu Tage tretenden Bodendenkmalern nachzukommen.
9.3 Isolierte Abgrabungen, z.B. zur Belichtung eines Kellerraumes sind unzulassig.
) _ ) 14.2 Starkregenereignisse: Wallgau, den __._ .2025 Bastian Eiter (1. Burgermeister)
2 Nachrichtliche Ubernahmen und Hinweise 10. Befestigte Wege, Zufahrte und Stellplatze 1) Im Rahmen des Klimawandels kann es verstérkt zu Starkregenereignissen und in der Folge zu Siegel
Befestigte Flachen, wie Wege, offene Stellplatze und Zufahrten sind auf den unbedingten Bedarf zu wild abﬂief&end?m Oberfléchenwass?r 0. Sf:hichtenwa;ser bzw._.stark sc_hwankenden .
2.1 bestehende Haupt- und Nebengebaude beschranken. Ihre Oberflachen sind wasserdurchlassig auszubilden. Gruﬁt\/vaszersté?ncéen E?_m;nenbﬁegauge S|sr;d iaher blg 2h5t cmduper GeklandeLljopstkrull?tw SO zU
) B. aroRfudige Pflast der Kiesflach gestalten, dass in der Flache abflieRender Starkregen nicht eindringen kann. Unterkellerungen
22 Flurstiicksnummer (2.B. groBifugige Pflasterungen oder Kiesflachen) sollten grundsatzlich in hochwassersicherer Bauweise ausgefiihrt werden (Keller wasserdicht u.
E 23 bestehende Grundstiicksgrenzen (mit Grenzpunkten) ggf. auftriebssicher, dies gilt auch fiir Kellersffnungen, Lichtschachte, Zugénge,
i Installationsdurchfiihrungen, etc.)
2.4 Uberflurhydrant 2) Durch Baumalfinahmen und Gelandeveranderungen darf im Hinblick auf wild abflieRendes
95 Mafigabe in Meter z.B. 6,00 m Oberflachenwasser und in Uperschwemmun"gssnuatlonen, die Situation der Ober- und Unterlieger
bzgl. des Wasserabflusses nicht negativ verandert werden.
*GRZ Hauptnutzung = Hauptgebéude + 25 % Uberschreitung fiir z.B. Terrassen, Wintergérten, Balkone, Uberdachungen, Eingang, efc. § 37 WHG ist entsprechend zu berticksichtigen.
' ' ’ ' ’ 3) Der Abschluss einer Elementarversicherung wird empfohlen.
Lageplan: 5
nach Bayern-Atlas’ - :
x..,.,,.,mchz;m iy 1. Niederschlagswasser 14.3 Duldung landwirtschaftlicher Emissionen:
Es wird darauf hingewiesen, dass von den landwirtschaftlichen Flachen sowie Hofstellen selbst B b | N 27
| Got-aLan e e . . . . bei ordnungsgerechter Bewirtschaftung von Larm-, Staub- und Geruchsemissionen auszugehen epauunas an r.
e . 11 Sruln.ctisatzl.lch :t 1.‘udr.e|r;e gC;aZ|e.I.te Ve(r(s;cke"rung t\)/on g:esamm)eltfam Nlederschl:tglg.s;vazsler o;:ie.r eine ist. Unter Umsténden kénnen diese auch sonn- und feiertags sowie vor 6:00 Uhr und nach 22:00 g p
& inleitung in oberirdische Gewasser (Gewasserbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis Uhr auftreten. Diese sind von den Bewohnern zu dulden. . . .
2D, 5 durch die Kreisverwaltungsbehdrde erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei m |t I nteg nertem G ru nOI’d nu ngSp|an
NORD ¢ ‘Wang‘a‘:u O e Einleitungen in oberirdische Gewasser die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 14.4 DU|dL_m9 Geraus.chem[ssmnen "Kurparlf" mit bgnachbarter Grundschule _ o
= et . el = WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum Es ywrd darauf hingewiesen, dass.smh im unm|tt.elbe_1ren Anschluss de.r Kurpark als innerortliche
—— L . . - - . Freiflache und Naherholungsbereich befindet. Hier finden neben Tourismusangebote auch
Ighrsiea schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewasser) und bei . . . .
N o . . . . Vereins- bzw. Dorffeste statt. Etwaige Larmbelastungen sind von den Bewohnern zu dulden. " "
MaRstab: 1:1.000 7 Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung Am Ku rpa rk
’/L\ / im Sinne der NWFreiVNiederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische 14.5 Altlasten und Bodenschutz:
) 1 Regeln fiir das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 14.5.1 Sollten bei Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die i .
4 Grundwasser) erflillt sind. auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverziiglich die zustandige G emein d e. Wal Ig au
352 4 /\ 11.2 Anlagen und Entwasserungseinrichtungen zur Ableitung von Dranwasser (Drénanlagen) sind Bodenschutzbehdrde (Kreisverwaltungsbehorde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. . . .
wasserrechtlich zu behandeln und im Entwésserungsplan in Lage und Dimension zu kennzeichnen. Art. 1, 12 Abs. 2 Bay- BodSchG). o _ o Land kre|S . Garm ISCh - Parten kl rChen
11.3 Die Aufnahmefahigkeit des Untergrundes wurde mittels Sickertest (durchgefiihrt am 21.02.2024) 14.5.2 I_3|9 E-r_kundung des Baugrurjdes einschl. d.er Grundwasserverhalinisse obliegt grundsatzlich dem
. . . . . jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und
nachgewiesen. Der Sickertest hat ergeben, dass eine dezentrale Versickerung mdglich ist. Schichtenwasser sichern muss
Die g('aordnete Be"seitigung des Niederschlggswgssers ist von Bauherrenseite darzulegen. Es darf 14.5.3 Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und
zu ke|r.1.er Verscharfung der. bestehenden S!tuatlon kommen. Die Art der Behandlung de; Vernichtung zu schiitzen. Uberschiissiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden
Oberflachenwassers und die Bemessung sind bezogen auf das konkrete Bauvorhaben im sind méglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. Es wird empfohlen, hierfiir
Eingabeplan nachzuweisen. von einem geeigneten Fachburo ein Verwertungskonzept erstellen zu lassen.
11.4 Gefasstes Wasser ist vor Ort zu versickern. 14.5.4 Der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen,
11.5 Hinweis: Eine Verwendung von Zisternen wird empfohlen. fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schitzen und moglichst wieder seiner Nutzung
zuzufihren.
14.5.5 Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen
12 Einfriedungen und Hecken Beeintrachtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und
) DIN 19731 zu berucksichtigen.
12.1 Es gilt die Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Wallgau in der jeweils giiltigen Fassung. 14.5.6 Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12 BBodSchV zur Herstellung einer
) durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die Anforderung des § 12 BBodSchV
Z Y 12.2 Entlang von Verkehrsflachen, insbesondere von Einmiindungsbereichen, darf weder Sicht noch die einzuhalten.
\/\ Fahrbahnbreite beeintrachtigt werden.
\ S 14.6 Bei Neupflanzungen sind die entsprechenden Abstandsvorschriften von Versorgungstragern bzw.
12.3 Zaune sind ohne Sockel auszufiihren. Es ist ein Mindestabstand von 15 cm zwischen Boden und durch Nachbarrecht zu beriicksichtigen.
Zaununterkante vorzusehen. Ein Zaun ohne Bodenabstand ist zuldssig, wenn Offnungen mit einer
H6he von min.15 cm und einer Breite von min. 30 cm mind. alle 3 m die Kleintier- wanderung 14.7 Beleuchtung: Die Beleuchtung des AuRenbereiches ist insektenfreundlich auszufiihren. Es gelten
gewahrleisten. fiir Lichtemissionen die Vorgaben der Art. 11a BayNatSchG und Art. 9 BaylmSchG.
Lichtemissionen kénnen durch folgende MalRnahmen reduziert werden und die notwendige
341 . Beleuchtung insektenfreundlich gestaltet werden:
13. Grunordnung - Einsatz von Bewegungsmeldern: Abschaltung, wenn die Wege nicht genutzt werden
- Lenkung des Lichts auf die zu beleuchtenden Flachen, Abstrahlung nach oben vermindern
131 Pflanzmalinahmen . L . .
- Lichtfarbe mit moglichst geringem Blauanteil: 2700 — 3000 K .
1) Fir heimische Geholze gelten die Vorgaben aus der untenstehenden Artenliste (vgl. Pkt. 13.2). Die - Die Warmeentwicklung am Leuchtmittel stellt eine direkte Gefahr fur Insekten dar. Es sollten G e I I l e I n d e
Pflanzung landschaftsfremd wirkender Gehdlze (bizarr wachsende und buntlaubige Arten, Saulen-, deshalb geschlossene Lampengehduse verwendet werden.
Hange-, Trauer- u. Kugelformen); insbesondere Blaufichten, Thujen, Scheinzypressen, - Die Beleuchtung des Aufienbereiches zu reinen Dekorationszwecken ist unzuldssig.
P Kirschlorbeer und Wacholder) ist nicht zulassig. a a u
341/5 L Fir Geholzpflanzungen auf den Privatgrundstiicken sind vorwiegend standortgerechte Laubgehdlze 14.8 Groltere C':'Ia'Sfl‘i'Chen sind mit geeigneten Maf}na.hme'n vor Vogelschll.ag zu smhgrn (heimische
; ‘ . Vogelarten sind gem. § 44 BNatSchG vor Beeintrachtigungen zu schiitzen). Geeignete
_ zulassig. N _ R : .
341/1 ’Q. N “0 > A MaRnahmen kdnnen Markierungen, die Gliederung mit Sprossen oder die Verwendung von
@% 341/4 *‘{\%@‘o‘ 339/5 < Zierstraucher sind nur im direkten Gebaudeumgriff zulassig. Vogelschutzglas sein (Greifvogelsilhouetten sind nicht ausreichend wirksam).
»
2) Ortsrandzone
14.9 Eine Fassadenbegriinung wird empfohlen

O
‘@

342/3 \ / 339

336/6

Innerhalb der Ortsrandzone sind insgesamt 4 Obstbaume/Ebereschen als Hochstamme in
Abstanden von etwa 10 m zu pflanzen.

Pflanzqualitat: gem. 13.1.3
Pflanzabstand zur Grundstlicksgrenze min. 2 m

Die Baume kénnen unter 13.1.3 angerechnet werden.

MaRstab: 1:1.000 Planung KURZ GbR
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in Zusammenarb. m. Planung Uwe Schmidt, Griinplaner, Metten




	Pläne und Ansichten
	Kurpark_20.02.2025 _ Satzungsbeschluss-korrigiert-B-Plan VE mit 60 cm Höhe


